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©rfäjeint je ©amStagS nnb foftet per Quartal gfr. 1. 80, per Satjr gr. 7. 20.
Qnferate 20 (StS. ber Ifpaltige Sßetitgeile, bei größeren Aufträgen

entfpredjenben Dtabatt.

I« 30. ®eptetttôe? i890.

frftnfiriul :
rceÇt s» mad)en jebertnantt,
eine jutnfï, bie niemanb Samt.

^tjjweijerifiljer ieweriettereitt.

Zentral « ißrftfunßgfrimmtffton.

Sitjung
Montag ben 12. Dftober 1896,

»ormittagS tjatb 11 Upr,
int SBurean be8 ©cfjtoetgertfcien @e«

»er6eberetnS in gürtd).

Sraïtanben:
1. SBeridjt über bie Sebtlinggprüfungen ßro 1896.
2. ©ntwarf'Steglement für bie Sebrlingéprûfungen.
8. ©nttourf-Slnleitunge«.
4. @ntwnrf>Siplom.
5. ®ntmurf=Slnmelbeformular.
6. ©ntwurf--9îegifterformular für bie ©eftionen.
7. gadjprüfungen ber 23erufgberbänbe.
8. Slnorbnungen für bie näätftjäbrigen Prüfungen.
9. Sériât über bie Sefirltnggarbeitenaugftellung in ®enf.

10. 23ericï)t über bert S3efucf) ber Sanbegaugfiettung burd)
erftprämierie Seljrltnge.

11. SJeridjt über bie prberung ber Serufgleljre beim SDteifier.

©ufimtfftottêteiefen.

Ser ©eniraloorftanb beg ©djweiger. ®ewerbebereing bat
auf Antrag feiner ©ubfornmiffion folgenbe 33efcE)tüffe gefaxt,
roeldje ben ©eftionen unb intereffierten Greifen gnr borläufigen
Senntnig unb Prüfung borgelegt werben:

a. betreffenb bag tneitere SJorgeben:
1. Sag bei ber (inquête über Siegelung beg ©ubmiffiong»

tmfeng bon gablreidjen SSerWaltnngen unb ©eftionen
eingelangte SJtatertal foil geficbtet, berarbeitet unb in
einem tjj.ft ber „®etoerblieben Qeitfragen" beröffenilitbt
werben.

2. Ser .©eniraloorftanb legt gugletdj mit biefem SSerid&t

ben ©eftionen bie bon ber ©nbfommtffion borberatenen
Stormen für ein etnbeitltdjeg ©ubmtffiongberfabren gur
Sigfuffton unb SSegutadjtung bor.

3. Siejenigen etbgenöffifdjen, fantonalen unb prtbaten
äSerwaltungen, welche an ber ©nquête fiel) beteiligt
baben, werben eingelaben, ibre ®utad)ien über ben
éeriibt nnb bie borgefc&lagenen Stormen abgugeben
unb fidj namentlich barüber gu aufeern, ob fie bereit
Wären, fold&e Stormen fünftig bei Vergebung bon Sir«

beiten anguwenben.
4. ®eftüfet auf bie eingelangten ©utaüjten wirb ber ©entrai»

borftanb im fjtübjabr 1897 feine Slnträge ber Siele«

giertenberfammlung gur befinitiben SSefdjlufjfaffung bor«

legen.
5. Sie bon ber Selegierten » JBerfammlung fefigefefcten

Sîormen flnb (ebentuell gemeinfam mit anbern ge»

werblichen ^Bereinigungen) ben fämtlidjen etbgenöffifdjen,
fantonalen, ©emetnbe« unb anbern grßfjera SSerwal«

iungen, welche öffentliche Sirbetten gu hergeben haben,

gur praftifdjen Slnwenbung anguempfefilen.
6. Ste ©eftionen finb eingelaben, audj tljrerfeitg bei ben

fantonalen unb ©emeinbeberwaltungen iljreg fßeretng«

für
die schweizer.

Meisterschaft
aller

Hatàerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Vereine.

Praktische Diktier für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung, der

KUîîsi im Halibwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Malter Kenn-Ksldinghansen.

XII. A/Z
l-F Band.

Nrgm fir Ne sWà DZblikàen des schweif. Gewerbeveràs.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 2V Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den St». September àGNS.

WiHeOnch: recht z« machen jedermann,
eine Kunst, die niemand Kann.

Schweizerischer Gewerdeverein.

Central - Prüfungskommission.

Sitzung
Montag den 12. Oktober 1896,

vormittags halb 11 Uhr,
im Bureau deS Schweizerischen Ge-

Werbevereins in Zürich.

Traktanden:
1. Bericht über die Lehrlingsprüfungen pro 1896.
2. Entwurfs Reglement für die Lehrlingsprüfungen.
3. Entwurf-Anleitungen.
4. Entwurf-Diplom.
ö. Entwurf-Anmeldeformular.
6. Entwurf-Registerformular für die Sektionen.
7. Nachprüfungen der Berufsverbände.
8. Anordnungen für die nächstjährigen Prüfungen.
9. Bericht über die Lehrlingsarbeitenausstellung in Genf.

1V. Bericht über den Besuch der Landesausstellung durch
erstprämierte Lehrlinge.

11. Bericht über die Förderung der BeruMehre beim Meister.

Submisfionswesen.

Der Centralvorstand des Schweizer. Gewerbevereins hat
auf Antrag seiner Subkommisfion folgende Beschlüsse gefaßt,
welche den Sektionen und interessierten Kreisen zur vorläufigen
Kenntnis und Prüfung vorgelegt werden:

a. betreffend das weitere Vorgehen:
1. Das bei der Enquête über Regelung des Submissions-

wisens von zahlreichen Verwaltungen und Sektionen
eingelangte Material soll gesichtet, verarbeitet und in
einem H.ft der „Gewerblichen Zeitfragen" veröffentlicht
werden.

2. Der Centralvorstand legt zugleich mit diesem Bericht
den Sektionen die von der Subkommisfion vorberatenen
Normen für ein einheitliches Submtssionsverfahren zur
Diskussion und Begutachtung vor.

3. Diejenigen eidgenössischen, kantonalen und privaten
Verwaltungen, welche an der Enquête sich beteiligt
haben, werden eingeladen, ihre Gutachten über den

Bericht und die vorgeschlagenen Normen abzugeben
und sich namentlich darüber zu äußern, ob sie bereit
wären, solche Normen künftig bei Vergebung von Ar-
besten anzuwenden.

4. Gestützt auf die eingelangten Gutachten wird der Central-
vorstand im Frühjahr 1897 seine Anträge der Dele-
giertenversammlung zur definitiven Beschlußfassung vor-
legen.

5. Die von der Delegierten-Versammlung festgesetzten

Normen find (eventuell gemeinsam mit andern ge-
weiblichen Vereinigungen) den sämtlichen eidgenössischen,

kantonalen, Gemeinde- und andern größern Verwal-
tungen, welche öffentliche Arbeiten zu vergeben haben,

zur praktischen Anwendung anzuempfehlen.
6. Die Sektionen sind eingeladen, auch ihrerseits bei den

kantonalen und Gemeindeverwaltungen ihres Vereins-
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gebieteê bahin p wirfett, bafj burdö geeignete Ver»
orbnungen bie öorgefd^Iagenen formen sur pralttfchen
Shtwenbung gelangen.

b. betreffenb Veform beS SubmiffionSüerfahrenS:
I. Ker ©entralborfianb beS Schweis. ©e WerbebereinS, nach

SBahmehmung ber mannigfachen Uebelftänbe im Sub»
mifftonSWefen unb ber langjährigen, metft bergeblichen
Vemühungen, biefelben grünblict) sn befeittgen, erfennt
als wirffamfieS Vtittel sur ©rsielung eines georbneten
unb aEfeitig geregten SubutiffionSberfahrenS ben ©rlafj
eines fchweiserifdjen ©emerbegefepeS, besw. bie Schaffung

f* bon VerufSgenoffenfchaften.
II. IStnmerhin hofft ber Schweis, ©emerbeberein eine ©ebung

ber genannten Uebelftänbe baburdj su ergtelen, bajj er
ben eibgettöffifdjen, fantonalen, ©emetnbe» unb attbern
gröfeern Verwaltungen anempfiehlt, fünftig bei Vergebung
öffentlicher Slrbeiten folgenbe ©runbfäpe ansuwenben :

1. ©S foEen nur größere öffentliche Slrbeiten bber Sieferungen
auf bem SubmtffionSWege bergeben werben.

2. Kie ©ingabe» unb SieferungSfriften finb genügenb su
bemeffen.

3. SDer öffentlichen SluSfdjreibung finb genaue unb aus»

föhrliihe Vläne unb Vefdjreibungen (wenn nötig Plufier)
SU ©runbe su legen, ©ingaben nach ©inhettSpretfen
foEen bie Siegel bilben. KaS Verfahren beS Sluf» unb
SlbfteigernS bon Voranfchlagpreifett ift nnsnläffig. gür
bon etnanber unabhängige unb unter fich berfchiebene
Slrbeiten ober Sieferungen barf nicht ein fogenannter
KurdjfdjniitSpreiS geforbert werben, auch wenn fie
©egenftanb eines unb beSfelben Vertrages bilben; bie

SßreiSanfähe foKen Je befonberS eingefept werben.

4) Kie ©tngabe berpfCidjtet ben Submittenten nur sur
SluSführung ebent. Sieferung beS in bem Vertrage an«

gegebenen Quantums. 3ft baSfelbe Veränberungen
unterworfen, fo foil sum bornherein bereinbart werben,
innert welchen ©rensen fich bas Piepr» ober Piinber»
maß su halten habe. SBerben biefe ©rensen über»

fchritten, fo hut fpesieEe Vereinbarung mit bem Unter»

nehmer auf neuer VafiS su erfolgen. 3m allgemeinen
gelten 10 % als suläffige ©rense. Saglohnarbeiten
unb basn gehörige Plateriallteferungen foKen bertrag»
lieh geregelt Werben. 3Bo bieS unterlaffen Würben,
werben bie ortsüblichen greife berechnet.

5) Sienbern fich ht ber SluSführung ber auf ©tnheitspreife
hin bergebenen Slrbeiten ober Sieferungen bie Kimen»
fionen ober fonftige Slnforberungen, Welche auf bie

Preisberechnung bon erheblichem ©influfs finb, fo finbet
für biefen Keil ber Slrbeit neue Vereinbarung ftatt auf
ber VafiS, bafj bie Plepr» ober Piinberarbett im Ver«

hältnis ber VeriragSpreife in Veredjnung lommt.
6) gür aKe Seifiungen, welche in ben ber ©ingabe su

grunbe liegenben Plänen ober Vefchretbung ober ben

Ptufterborlagen nicht enthalten finb unb im Verlaufe
ber SluSführung berlangt werben, ift befonbere Ver»
ftänbigung borbehalten.

7)][0rt nnb Siunbe ber ©röffnung ber eingelangten Sin»

geböte finb in ber StuSfcpretbung befannt s" geben
unb bie Offerenten sur Keilnapme an ber ©röffnung
einsulaben. Ueber biefelbe foE ein genaues ProtoïoK
aufgenommen unb ben 3«tereffenten sur ©inficht auf»
gelegt werben.

8) 3ur Prüfung ber grage, ob bie eingelangten Offerten
auf reeiïen ©runblagen beruhen, foKen bie Vehörben

^ Sachüerftänbige susiehen. Singebote, Welche PreiSanfäpe
enthalten, beren Veirag mit bem Söerte ber oerlangten
Setftung ober Sieferung in offenbarem PlifsberpättniS
fteht, beren SluffteKung baher auf UnlenntniS ber Sache
ober auf Seichtfertigïeit beruhen tann, finb als unreeEer
SBettbewerb bon bornperein auSsufchließen. 3u ber

Siegel foEen Singebote, welche 90 % beS KurcpfcpnittS»

betrageS aEer Singebote nicht erreichen, unberüdEfichtigt
bleiben.

Unter ben übrigen Singeboten foEen biejenigen ben

Vorsug berbienen, beren Urheber genügende ®ewüpr
für rechtseitige unb ïunftgerecfite SluSführung bieten.
©S bürfen nur Fachleute berüclfichtigt werben.

Sebe Vepörbe foE ihre Slrbeiten bei annäpernb gleichen
Verhältntffen unb Vebingungen nach Piöglichlett unter
bie teiftungSfäpigen ©ewerbetreibenben berteilen, besw.
thunlichfte SlbmedjSlung beobachten. Unternehmer, Welche
binnen ïurser grift mehrfach mit SluSführung bon
öffentlichen -Slrbeiten betraut worben, foKen borüber»
gepenb bon ber Vewerbung auSgefdjloffen Werben.

SluSlänbifche Vewerber finb nur bann su berüd»
fichtigen, Wenn bie betreffenben Slrbeiten bom Sulanbe
ntdjt ober nur su wefentlidj ungünftigeren Vebingungen
geliefert werben fönnen.

9) KoEeltib»@ingaben bon VernfSgenoffen, bie mit bem

Swede erfolge», um bie Kräfte ber einpetmifchen VerufS»
leute sufammensufaffeu unb burch eine richtige SlrbeitS»

berteilung bie Konfurrensfüpigieit mit auswärtigen
Unternehmern su fiebern, finb thunlidjfi SU berüdfiepttgen.

10) Kie bon gewerblichen Vereinigungen aufgefteEten
VormalpreiStarife finb bei ber Prüfung ber Singebote
möglichft su beriidfidjtigen.

11) Kie Vehörben foEen bie Unternehmer, welche Slrbeiten
unb Sieferungen burch Unteraccorbanten ausführen
laffen, sur Vorlage biefer Unteraccorbe berpphten
unb fich bereu ©enehmigung borbehalten. Kie §aupt»
Unternehmer bleiben ben Vehörben, ben Sieferanten
unb Slrbeitern für ihre gorberungen ön bie Unter»
nehmung haftbar.

12) Kautionen foEeu nur bei gröfsern Slrbeiten bedangt
Werben unb 10 % ber Voranfcplagfumme nicht über»

ftetgen. gür Vartautionen foE ein üblicher 8tu8
bergütet werben.

13) 3ur Venrteilung bon Streitigleiten aus bem SSerl»

ober SieferungSbertrag werben ftünbtge gachgerichte
(lonform ben &anbelSgeri<hten) als geeignetfte Suftans
erachtet.

SetfMttbStoefen.
Ker ©entralpprffanb beS Schwerer. ©ewerbePereinS

wenbet fich in einer ©tngabe nochmals an bas fchweiserifche
3nbuftriebepartement su Rauben ber Kommiffionen ber eibge»

nöffifchen Stdte für Vorberatung ber ©efepeSentmürfe betreffenb
bie Kranlen» unb Unfallberficherung. ©rbe»
lennt fich als Slnhänger beS ©efepeS, fofern einige wefent»
ïidje Slbänberungen am ©ntwurfe erfolgen, als ba finb :
1. Ker VerficherungSswang foEte nicht nur auf bie Cohn»
arbeitet unb Kienftboten, fonbern auf aKe felbftänbig ©r»
werbenben mit einem ©infommen unter gr. 3000 auSgebehnt
werben. SDoppelberflcherung ift unsuläffig. 2. S)ie VeitragS»
Pflicht beS SlrbeitgeberS an bie Kranlenüerjicherung für bie

Wülfte beS Prämienbetrages feiner Slrbeiter erfcheine nicht
gerecht unb würbe für einen grofeen Keil ber Slrbeitgeber
eine su grufje Velaftung nach fidh sichert. Sie Prämien»
letftung beS SlrbeitgeberS an bie Kranfenberfidjerung foEte
nicht mehr als ein Viertel ber gansen Prämie betragen.
3. gaKS bem Slrbeitgeber eine Prämienleiftung an bie Kranlen»
berfichermtg sugemutet wirb, barf beffen Velaftung für bie

UnfaKüerfidjerung bie §älfte ber Prämie nicht überfteigen.
4. S5ie Kranlenlaffen haben bie aus UnfaE entftehenbe @r»

werbSlofigleit bis auf bie Kauer bon fedjs SBocheu su ent»

fchäbtgen. Kie Verteilung ber prämienlafteu mürbe nach

ber Slnficht ber Petenten alfo erfolgen: Sin bie Kranlenoer»
jicherung bie Slrbeitgeber bie Slrbeiter V2, ber Vunb iA;.
an bie UnfaKberficherung ber Slrbeitgeber V2, ber Arbeiter Ys»

ber Vunb (ebentueK unter Susiehung bon Kanton unb ®e*
meinbe) ®/s-
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gebietes dahin zu wirken, daß durch geeignete Ver-
ordnungen die vorgeschlagenen Normen zur praktischen
Anwendung gelangen.

d. betreffend Reform des Submisstonsverfahrens:
I. Der Centralvorstand des Schweiz. Gewerbevereins, nach

Wahrnehmung der mannigfachen Uebelstände im Sub-
missionswesen und der langjährigen, meist vergeblichen
Bemühungen, dieselben gründlich zu beseitigen, erkennt
als wirksamstes Mittel zur Erzielung eines geordneten
und allseitig gerechten Submissionsverfahrens den Erlaß
eines schweizerischen Gewerbegesetzes, bezw. die Schaffung
von Berufsgenossenschaften.

II. ^Immerhin hofft der Schweiz. Gewerbeverein eine Hebung
der genannten Uebelstände dadurch zu erzielen, daß er
den eidgenössischen, kantonalen, Gemeinde- und andern
größern Verwaltungen anempfiehlt, künftig bei Vergebung
öffentlicher Arbeiten folgende Grundsätze anzuwenden:

1. Es sollen nur größere öffentliche Arbeiten oder Lieferungen
auf dem Submissionswege vergeben werden.

2. Die Eingabe- und Lieferungsfristen sind genügend zu
bemessen.

Z. Der öffentlichen Ausschreibung sind genaue und aus-
führliche Pläne und Beschreibungen (wenn nötig Muster)
zu Grunde zu legen. Eingaben nach Einheitspreisen
sollen die Regel bilden. Das Verfahren des Auf- und
Absteigerns von Voranschlagpreisen ist unzulässig. Für
von einander unabhängige und unter sich verschiedene
Arbeiten oder Lieferungen darf nicht ein sogenannter
Durchschnittspreis gefordert werden, auch wenn sie

Gegenstand eines und desselben Vertrages bilden; die

Preisansätze sollen je besonders eingesetzt werden.

4) Die Eingabe verpflichtet den Submittenten nur zur
Ausführung event. Lieferung des in dem Vertrage an-
gegebenen Quantums. Ist dasselbe Veränderungen
unterworfen, so soll zum vornherein vereinbart werden,
innert welchen Grenzen sich das Mehr- oder Minder-
maß zu halten habe. Werden diese Grenzen über-
schritten, so hat spezielle Vereinbarung mit dem Unter-
nehmer auf neuer Basis zu erfolgen. Im allgemeinen
gelten 10 °/g als zulässige Grenze. Taglohnarbeiten
und dazu gehörige Materiallieferungen sollen vertrag-
lich geregelt werden. Wo dies unterlassen worden,
werden die ortsüblichen Preise berechnet.

5) Aendern sich in der Ausführung der auf Einheitspreise
hin vergebenen Arbeiten oder Lieferungen die Dimen-
sionen oder sonstige Anforderungen, welche auf die

Preisberechnung von erheblichem Einfluß sind, so findet
für diesen Teil der Arbeit neue Vereinbarung statt auf
der Basis, daß die Mehr- oder Minderarbeit im Ver-
hältnis der Vertragspreise in Berechnung kommt.

0) Für alle Leistungen, welche in den der Eingabe zu
gründe liegenden Plänen oder Beschreibung oder den

Mustervorlagen nicht enthalten sind und im Verlaufe
der Ausführung verlangt werden, ist besondere Ver-
ständigung vorbehalten.

7)?Ort und Stunde der Eröffnung der eingelangten An-
geböte sind in der Ausschreibung bekannt zu geben
und die Offerenten zur Teilnahme an der Eröffnung
einzuladen. Ueber dieselbe soll ein genaues Protokoll
aufgenommen und den Interessenten zur Einsicht auf-
gelegt werden.

L) Zur Prüfung der Frage, ob die eingelangten Offerten
auf reellen Grundlagen beruhen, sollen die Behörden
Sachverständige zuziehen. Angebote, welche Preisansätze
enthalten, deren Betrag mit dem Werte der verlangten
Leistung oder Lieferung in offenbarem Mißverhältnis
steht, deren Aufstellung daher auf Unkenntnis der Sache
oder auf Leichtfertigkeit beruhen kann, find als unreeller
Wettbewerb von vornherein auszuschließen. In der

Regel sollen Angebote, welche 90 des Durchschnitts-

betrages aller Angebote nicht erreichen, unberücksichtigt
bleiben.

Unter den übrigen Angeboten sollen diejenigen den

Vorzug verdienen, deren Urheber genügende Gewähr
für rechtzeitige und kunstgerechte Ausführung bieten.
Es dürfen nur Fachleute berücksichtigt werden.

Jede Behörde soll ihre Arbeiten bei annähernd gleichen
Verhältnissen und Bedingungen nach Möglichkeit unter
die leistungsfähigen Gewerbetreibenden verteilen, bezw.
thunlichste Abwechslung beobachten. Unternehmer, welche
binnen kurzer Frist mehrfach mit Ausführung von
öffentlichen Arbeiten betraut worden, sollen vorüber-
gehend von der Bewerbung ausgeschlossen werden.

Ausländische Bewerber sind nur dann zu berück-

sichtigen, wenn die betreffenden Arbeiten vom Inlands
nicht oder nur zu wesentlich ungünstigeren Bedingungen
geliefert werden können.

9) Kollektiv-Eingaben von Berufsgenossen, die mit dem

Zwecke erfolgen, um die Kräfte der einheimischen Berufs-
leute zusammenzufassen und durch eine richtige Arbests-
Verteilung die Konkurrenzfähigkeit mit auswärtigen
Unternehmern zu sichern, sind thunlichfl zu berücksichtigen.

10) Die von gewerblichen Vereinigungen aufgestellten
Normalpreistarife find bei der Prüfung der Angebote
möglichst zu berücksichtigen.

11) Die Behörden sollen die Unternehmer, welche Arbeiten
und Lieferungen durch Unteraccordanten ausführen
lassen, zur Vorlage dieser Unteraccorde verpflichten
und sich deren Genehmigung vorbehalten. Die Haupt-
Unternehmer bleiben den Behörden, den Lieferanten
und Arbeitern für ihre Forderungen an die Unter-
nehmung haftbar.

12) Kautionen sollen nur bei größern Arbeiten verlangt
werden und 10 °/g der Voranschlagsumme nicht über-
steigen. Für Barkautionen soll ein üblicher Zins
vergütet werden.

13) Zur Beurteilung von Streitigkeiten aus dem Werk-
oder Lieferungsvertrag werden ständige Fachgerichte
(konform den Handelsgerichten) als geeignetste Instanz
erachtet.

Verbandswesen.
Der Centralvorstand des Schweizer. Gewerbevereins

wendet sich in einer Eingabe nochmals an das schweizerische

Jndustriedepartement zu Handen der Kommissionen der eidge-
nössischen Räte für Vorberatung der Gesetzesentwürfe betreffend
die Kranken- und Unfallversicherung. Er be-

kennt sich als Anhänger des Gesetzes, sofern einige wesent-
liche Abänderungen am Entwürfe erfolgen, als da sind:
1. Der Versicherungszwang sollte nicht nur auf die Lohn-
arbeiter und Dienstboten, sondern auf alle selbständig Er-
werbenden mit einem Einkommen unter Fr. 3000 ausgedehnt
werden. Doppelverstcherung ist unzulässig. 2. Die Beitrags-
Pflicht des Arbeitgebers an die Krankenversicherung für die

Hälfte des Prämienbetrages seiner Arbeiter erscheine nicht
gerecht und würde für einen großen Teil der Arbeitgeber
eine zu große Belastung nach sich ziehen. Die Prämien-
leistung des Arbeitgebers an die Krankenversicherung sollte
nicht mehr als ein Viertel der ganzen Prämie betragen.
3. Falls dem Arbeitgeber eine Prämienleistung an die Kranken-
Versicherung zugemutet wird, darf dessen Belastung für die

Unfallversicherung die Hälfte der Prämie nicht übersteigen.
4. Die Krankenkassen haben die aus Unfall entstehende Er-
werbslosigkeit bis auf die Dauer von sechs Wochen zu ent-
schädigen. Die Verteilung der Prämienlasten würde nach

der Ansicht der Petenten also erfolgen: An die Krankenver-
stcherung die Arbeitgeber Vt, die Arbeiter ^/z, der Bund
an die Unfallversicherung der Arbeitgeber Vs, der Arbeiter V«,
der Bund (eventuell unter Zuziehung von Kanton und Ge»

meinde) ^/z.
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